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Technische  
Regeln für  

Arbeitsstätten 
Raumabmessungen und Bewe-

gungsflächen ASR A1.2 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeits-
medizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beim das Einrichten und Betreiben 
von Arbeitsstätten wieder.  

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales bekannt gemacht. 

Ausschuss für Arbeitsstätten 

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemein-
samen Ministerialblatt bekannt gemacht. 

Diese ASR A1.2 konkretisiert im Rahmen ihres des Anwendungsbereichs die Anforde-
rungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der dieser Technischen Re-
geln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforde-
rungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er 
damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit Ge-
sundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.  
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… 

5.2 Flächen für Verkehrswege  

… 

(2) Maße zu Höhen und Breiten von Fluchtwegen sind in der ASR A2.3 „Fluchtwege 
und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ geregelt. 

… 

6 Lichte Höhen von Arbeitsräumen 

… 

(6) Sollen Räume mit Schrägdecken als Arbeitsräume genutzt werden, müssen die 
Anforderungen an Aufenthaltsräume mit Schrägdecken nach Landesbaurecht erfüllt sein. 
Über den Arbeitsplätzen und freien Bewegungsflächen sind die Anforderungen des Ab-
sätze 2 bis 5 einzuhalten. Für die Anforderungen an die lichte Höhe von Verkehrswegen 
und Fluchtwegen gelten die Bestimmungen der ASR A1.8 „Verkehrswege“ bzw. der 
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“. 

7 Luftraum 

... 

Ausgewählte Literaturhinweise 

Informationen der Unfallversicherungsträger 

- DGUV Information 208-002 Sitz-Kassenarbeitsplätze 10/2015 

- DGUV Information 208-003 Steh-Kassenarbeitsplätze 03/2014 aktualisiert 
05/2015 

- DGUV Information 215-441 Büroraumplanung, Hilfen für das systematische Pla-
nen und Gestalten von Büros 09/2016 

- DGUV Information 207-017 Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Ge-
sichtspunkten des Arbeitsschutzes 09/2011 

- DGUV Information 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze, Leitfaden für die 
Gestaltung 09/2015 
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Veröffentlichungen des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI-Veröffentlichungen) 

- LV 20  Handlungsanleitung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen an Kassenar-
beitsplätzen, Oktober 1999 

- LV 50 Bewegungsergonomische Gestaltung von andauernder Steharbeit, März 
2009  

Weitere Literaturstellen 

Handlungshilfen:  

- INFO-MAP: Büroräume planen (VBG), Juni 2009 

- Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 106: Die systemische Beurteilung von 
Bildschirmarbeit (BAuA), 1. Auflage. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag 
für neue Wissenschaft GmbH, 1999 

- Quartbroschüre: Qualifizierung, Q 6 Büroraumtypen und Ergonomieprobleme. 
Humanisierung in Büro und Verwaltung (BAuA) 1. Auflage. Dortmund: 2001 (ver-
griffen) 
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